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Strafbescheid

im abgekürzten Verwaltungsstrafverfahren (Art. 65 VStrR) 1 gegen

wegen

Verstosses gegen Art. 5 Abs. 1 Bst. b (Anhang 1) Ukraine-Verordnung 2

' Bundesgesetz über das VerwaltungsstratrecM (VStrR, SR 313.0).
2 Verordnung des Bundesrates vom 4. März 2022 über Massnahmen Im Zusammenhang müder Situation in der Ukraine (SR £46 231 176 72).

SRC

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

3003 Bem



Sachverhalt und Erwägungen:

Ware vorläufig sichergestellt.

vom
Jkraine):
gemäss

Die
20.0

Die Zolltarifnummer 9027.5000 ist im Anhang 1 der Ukraine-Verordnung gelistet. Der Verkauf, die Lie¬
ferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und der Transport von Gütern nach Anhang 1 nach oder zur Ver¬
wendung in der Ukraine unterliegen der Bewilligungspflicht. Eine Ausfuhr ohne zuvor erteilte Bewilli¬
gung ist strafbar.

Ausnahmegründe von der Bewilligungspflicht sind keine ersichtlich.I
zum Zeitpunkt der Ausfuhr der Ware in die Ukraine über keine Ausfu

verfügte
deshalb

strafbar gemacht
reichen.

beabsichtigt, nachträglich ein Bewilligungsgesuch einzu-

Anwendbare gesetzliche Bestimmungen:

Art. 2, 9 Abs. 3, 14 Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (EmbG, SR
946.231), Art 5 Abs. 1 Bst. b (Anhang 1), 6, 32 Ukraine-Verordnung, Art. 6 Abs. 1, 7 f , 64 f., 94 ff. VStrR,
Art. 12 Abs. 3 Schweizerisches Strafgesetzbuch, SR. 311.0), Art. 7 Abs. 1, 12 Abs. 1 Bst. a Verordnung
über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32).

Es wird erkannt:

1. wird der Missachtung der Bewilligungspflicht nach Art. 5 Abs. 1
erordnung für schuldig erklärt.

wird zu einer Busse von 1’000 Franken verurteilt.2

auferlegt.Die Schreibgebühr von 20 Franken wird3.

Zustimmung und Rechtsmittelverzicht (Art 65 VStR)

Ist die Widerhandlung offenkundig, beträgt die Busse nicht mehr als 2000 Franken und verzichtet der
Beschuldigte nach Bekanntgabe der Höhe der Busse und der Leistungs- oder Rückleistungspflicht
ausdrücklich auf jedes Rechtsmittel, so kann der Strafbescheid ohne vorherige Aufnahme eines
Schlussprotokolls erlassen werden (Art. 65 Abs. 1 VStR)

Der vom Beschuldigten und dem untersuchenden Beamten unterzeichnete Strafbescheid im abgekürz¬
ten Verfahren steht einem rechtskräftigen Urteil gleich. Verweigert der Beschuldigte die Unterzeich¬
nung, so fällt der gemäss Absatz 1 erlassene Strafbescheid dahin (Art. 65 Abs. 2 VStR).

verzichtet ausdrücklich und unwiderruflich auf jedes Rechtsmittel und er-
eilt ihre unwiderrufliche Zustimmung zum vorliegenden Strafbescheid
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